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Satzung der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences für die 
Durchführung elektronischer Fernprüfungen vom 14. Dezember 2022 

 
Gemäß §§ 23 Abs. 6, 42 Abs. 2 Nr. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes (HessHG) vom  
14. Dezember 2021 (GVBl I S. 931) ), geändert am 1. April 2022 (GVBl I S. 184, 294), hat 
der Senat der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences am 14. Dezember 2022 
die nachstehende Satzung für die Durchführung elektronischer Fernprüfungen beschlossen. 
 

§ 1  Anwendungsbereich 

(1) Diese Satzung regelt die Durchführung elektronischer Fernprüfungen auf der Grundlage 
von § 23 Hessisches Hochschulgesetz vom 14. Dezember 2021 (GVBl S.931), in der 
jeweils gültigen Fassung. 

(2) Elektronische Fernprüfungen sind Prüfungen, die ihrer Natur nach dafür geeignet sind, in 
elektronischer Form und ohne die Verpflichtung durchgeführt werden zu können, persön-
lich in einem vorgegebenen Prüfungsraum anwesend zu sein. Hierzu zählen insbeson-
dere Fernklausuren sowie mündliche und praktische Fernprüfungen.  

(a) Fernklausuren sind Aufsichtsarbeiten, die in einem vorgegebenen Zeitfenster unter 
Verwendung elektronischer Kommunikationseinrichtungen mit angemessener Vide-
oaufsicht angefertigt werden. 

(b) Mündliche und praktische Fernprüfungen werden als Videokonferenz durchgeführt. 
Sie können bei mündlichen Prüfungen (Fachgespräch, Kolloquium, § 12 ABPO), 
praktischen Prüfungen (§ 15 Abs. 5 ABPO) und bei Referaten und Präsentationen 
(§ 14 Abs. 2 ABPO) zur Anwendung kommen. 

(3) Das Präsidium der Hochschule Fulda erlässt auf der Grundlage dieser Satzung eine 
Handreichung zur Organisation und Durchführung elektronischer Fernprüfungen, die ins-
besondere Hinweise zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben und zu den Anforderungen 
an die ggf. zum Einsatz kommenden Hard- und Softwarelösungen enthält. 

(4) Im Übrigen finden auf das Prüfungsverfahren die Allgemeinen Bestimmungen für Prü-
fungsordnungen der Hochschule Fulda (ABPO) vom 11. Juli 2018 (AM 26-2018) in der 
jeweils gültigen Fassung sowie die jeweils einschlägige Studien- und Prüfungsordnung 
ergänzend Anwendung, soweit sie den Regelungen dieser Satzung nicht entgegenste-
hen. 

§ 2  Festlegung und Bekanntgabe der elektronischen Prüfungsform 

(1) Elektronische Fernprüfungen werden zusätzlich zu den entsprechenden Präsenzprüfun-
gen angeboten. Sie haben dieselbe Dauer wie die jeweiligen Präsenzprüfungen. 

(2) Die Festlegung einer elektronischen Fernprüfung erfolgt durch die prüfende Person im 
Einvernehmen mit dem Dekanat. Sie wird den Studierenden zu Beginn des Moduls in 
Textform bekannt gegeben.  

(3) Bei der Festlegung der Möglichkeit einer elektronischen Fernprüfung sind die Studieren-
den über 

1. die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, insbesondere den Verarbeitungs-
zweck, die Löschungsfristen und die Betroffenenrechte, 

2. die technischen Anforderungen an die einzusetzenden Kommunikationseinrichtun-
gen, die für eine ordnungsgemäße Durchführung der elektronischen Fernprüfung er-
füllt sein müssen,  
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3. die zur Durchführung der elektronischen Fernprüfung auf den elektronischen Kom-
munikationseinrichtungen der Studierenden notwendigen Installationen, insbeson-
dere Programme oder Browser- Add-Ons sowie 

4. die organisatorischen Bedingungen für eine ordnungsgemäße Durchführung der 
elektronischen Fernprüfung  

zu informieren. 

§ 3  Durchführung elektronischer Fernprüfungen 

(1) Die Teilnahme an elektronischen Fernprüfungen erfolgt auf freiwilliger Basis. Eine freiwil-
lige Teilnahme liegt vor, wenn eine termingleiche Präsenzprüfung als Alternative angebo-
ten wird. Termingleich sind Prüfungen, die innerhalb desselben Prüfungszeitraums unter 
strenger Beachtung der Grundsätze der Chancengleichheit stattfinden. 

(2) Elektronische Fernprüfungen werden unter Verwendung eines von der Datenschutzbe-
auftragten* und dem Rechenzentrum der Hochschule für diesen Zweck freigegebenen 
Videokonferenztools unter Videoaufsicht abgelegt. Die Auswahl des Videokonferenztools 
treffen die Prüfenden. 

(3) Zur Vorbereitung auf eine elektronischen Fernprüfung sollen die Prüfenden den Studie-
renden vor Ablauf der für die Präsenzprüfung geltenden Anmeldefrist ermöglichen, die 
Prüfungssituation in Bezug auf die Technik, die Ausstattung und die räumliche Umgebung 
im Vorfeld der Prüfung zu erproben. 

(4) Auf Antrag wird den Studierenden die zur Ablegung der Fernprüfung erforderliche elekt-
ronische Kommunikationseinrichtung durch die Hochschule zur Verfügung gestellt, sofern 
die Präsenzprüfung ausschließlich digital stattfindet. 

(5) Vor Beginn der Fernprüfung haben sich die Studierenden anhand eines gültigen amtli-
chen Lichtbildausweises oder des Studierendenausweises zu identifizieren. Die Prüfen-
den können andere Authentifizierungsmaßnahmen bestimmen; diese sind in den Infor-
mationen nach § 2 Abs. 3 Nr. 3 festzuhalten. 

(6) Den Studierenden ist es untersagt, Ton- und Bildaufnahmen von der Fernprüfung anzu-
fertigen, zu verbreiten oder öffentlich zugänglich zu machen. 

§ 4  Aufsicht, Täuschungen 

(1) Zur Unterbindung von Täuschungshandlungen sind die Studierenden verpflichtet,  

1. die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur Fernprüfung eingesetzten Kommunikati-
onseinrichtungen zu aktivieren und eine akustische und optische Überwachung bei 
der Fernprüfung (Videoaufsicht) zu dulden, 

2. den Funktionsumfang ihrer elektronischen Kommunikationseinrichtungen während 
der Prüfung in dem zur Sicherstellung der Authentifizierung und zur Unterbindung 
von Täuschungshandlungen erforderlichen Umfang einzuschränken. 

(2) Die Studierenden sind verpflichtet, sich und ihren Arbeitsplatz während der Prüfung stän-
dig sichtbar zu halten. Eine Manipulation des übertragenen Videokamerabildes ist nicht 
erlaubt. Die Prüfenden können während der Prüfung eine Bildschirmfreigabe von den Stu-
dierenden verlangen. 

(3) Im Übrigen ist die Videoaufsicht so einzurichten, dass der Persönlichkeitsschutz und die 
Privatsphäre der Studierenden nicht mehr als zu den berechtigten Kontrollzwecken erfor-
derlich eingeschränkt werden.  
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(4) Bei Fernklausuren erfolgt die Videoaufsicht durch Personal der Hochschule, eine auto-
matisierte Aufsicht ist nicht zulässig.  

(5) Täuschungsversuche sind durch die Prüfenden bzw. die Aufsichtführenden möglichst un-
ter Angabe der Uhrzeit zu dokumentieren, z. B. durch Screenshots oder durch mittels 
eines Smartphones angefertigter Fotos. 

§ 5  Technische Störungen 

(1) Technische Störungen sind von den Studierenden unverzüglich zu melden. In den Infor-
mationen nach § 2 Abs. 3 Nr. 3 ist festzulegen, auf welche Weise technische Störungen 
während der Prüfung mitzuteilen sind (z. B. telefonisch, per E-Mail, per Videochatnach-
richt).  

(2) Ist bei einer Fernklausur die Übermittlung der Prüfungsaufgabe, die Bearbeitung der Prü-
fungsaufgabe, die Übermittlung der Prüfungsleistung oder die Videoaufsicht zum Zeit-
punkt der Fernprüfung technisch nicht durchführbar, wird die Fernprüfung im jeweiligen 
Stadium abgebrochen. 

(3) Ist die Bild- oder Tonübertragung bei einer mündlichen oder praktischen Fernprüfung vo-
rübergehend gestört, wird die Fernprüfung nach Behebung der Störung fortgesetzt und 
der damit verbundene Zeitverlust durch eine entsprechende Verlängerung der Prüfungs-
dauer ausgeglichen. Dauert die technische Störung an, so dass die mündliche oder prak-
tische Fernprüfung nicht ordnungsmäßig fortgeführt werden kann, wird die Fernprüfung 
abgebrochen. 

(4) Tritt bei einer mündlichen Fernprüfung die technische Störung auf, nachdem bereits ein 
wesentlicher Teil der Prüfungsleistung erbracht wurde, kann die Prüfung fernmündlich 
ohne Verwendung eines Videokonferenzsystems fortgesetzt und beendet werden. 

(5) Die Entscheidung, ob die Prüfung fortgesetzt oder abgebrochen wird, trifft die Prüfende*, 
bei Prüfungskommissionen die Erstprüfende*. 

(6) Im Falle des Abbruchs der Prüfung gilt der Prüfungsversuch als nicht unternommen, so-
fern die Prüfungsleistung nicht im selben Prüfungszeitraum erneut durchgeführt wird. 
Falls die Frist zur Ablegung einer Wiederholungsprüfung (§ 20 Abs. 3 ABPO) zum Ende 
des Semesters ausläuft, zu dem der Prüfungszeitraum zählt, verlängert sich diese Frist 
im Hinblick auf diese Prüfungsleistung bis zum Ende des darauffolgenden Semesters. 
Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die zu prüfende Person die technische Störung vorsätz-
lich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. Bei vorsätzlicher Herbeiführung der techni-
schen Störung gilt die Prüfungsleistung zudem als Täuschungsversuch mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. 

§ 6  Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Im Rahmen elektronischer Fernprüfungen dürfen personenbezogene Daten zu Prüfungs-
zwecken verarbeitet werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Prü-
fung zwingend erforderlich ist. Die Hochschule stellt die Einhaltung der datenschutzrecht-
lichen Anforderungen sicher, insbesondere die der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz- Grundverordnung) (ABI. EU Nr.  
L 119 S. 1, Nr. L 314 S. 72, 2018 Nr. L 127 S. 2, 2021 Nr. L 74 S. 35) in der jeweils 
geltenden Fassung. 
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(2) Eine Aufzeichnung der Bild- und Tondaten des Prüfungsgeschehens sowie des Identifi-
zierungsmittels erfolgt nicht, soweit es in dieser Satzung nicht ausdrücklich vorgesehen 
ist. Die technisch notwendige Zwischenspeicherung personenbezogener Daten bleibt un-
berührt; diese Daten sind unverzüglich zu löschen.  

(3)  Bei zur Durchführung elektronischer Fernprüfungen notwendigen Installationen, insbe-
sondere Programmen oder Browser- Add-Ons, auf den elektronischen Kommunikations-
einrichtungen der Studierenden ist sicherzustellen, dass  

1. die Funktionsfähigkeit der elektronischen Kommunikationseinrichtung ausschließlich 
während der Prüfung und nur in dem zur Sicherstellung der Authentifizierung und zur 
Unterbindung von Täuschungshandlungen erforderlichen Umfang beeinträchtigt 
wird,  

2. die Vertraulichkeit der auf der Kommunikationseinrichtung befindlichen Informatio-
nen sowie die Informationssicherheit der elektronischen Kommunikationseinrichtung 
nicht beeinträchtigt wird und  

3. eine vollständige Deinstallation nach der Fernprüfung möglich ist.  

§ 7  Protokollierung, Archivierung 

(1) Über den Verlauf der elektronischen Fernprüfung ist ein Protokoll anzufertigen, in dem 
sämtliche prüfungsrechtlich relevanten Vorkommnisse zu dokumentieren sind. Dazu zäh-
len insbesondere die Authentifizierung (§ 3 Abs. 4), technische Störungen und die in die-
sem Zusammenhang getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen (§ 6), das Verlassen 
des Arbeitsplatzes durch die zu prüfende Person sowie Täuschungsversuche.  

(2) Die anlässlich der elektronischen Fernprüfung anfallenden Unterlagen (z.B. die Aufga-
benstellung einschließlich Musterlösung, das Bewertungsschema, die von den Prüflingen 
erstellten Lösungen und deren Prüfungsergebnisse sowie das Protokoll der Prüfung), sind 
von den Prüfenden gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und nach 
den Regelungen der Hochschule Fulda zu archivieren. 

§ 8  Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 
Hochschule Fulda in Kraft. 
 
 
 
 

Fulda, d. 20.12.2022 

 

 

 

Prof. Dr. Karim Khakzar  
Präsident der Hochschule Fulda 


